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Die eigenen vier Wände stehen auch 
bei muslimischen Kunden sehr hoch im 
Kurs. Dies lässt verstärkt den Wunsch 
aufkommen, die Immobilienfinanzierung 
Sharia-konform auszugestalten. Die 
Grundlage einer solchen Sharia-kon-
formen Baufinanzierung ist eine isla-
mische Finanzierungstechnik. Diese ist 
nach muslimischen Gesichtspunkten 
auch notwendig, denn es gilt das Verbot 
des Riba, was auf Arabisch „Zuwachs“ 
bedeutet.1) 

Verzicht auf Wohnungskauf  
mit Hypothek

Dagegen finden sich Begriffe wie Ge-
winne, Mieten und Verwaltungskosten 
nicht im Sinne des Verbotenen im Koran 
wieder und bleiben somit zulässig 
(halal). Sie ermöglichen damit eine Viel-
zahl von Finanzprodukten, die im Ein-
klang mit der Glaubenslehre stehen. Das 
Verbot des Geldzinses ist aus allen abra-
hamitischen Religionen bekannt.2) Bis 
ins Mittelalter hinein war die Erhebung 
von Zinsen auch unter Christen verpönt. 
Klassische Bank kredite auf Basis des 
Geldzinses sind nicht mit dem Islam 
vereinbar. Die hier lebenden Muslime 
müssten – zumindest ganz streng ge-
nommen – entweder auf einen 
Wohnungs kauf mit Hypothek verzichten 
oder eine Verletzung religiöser Grund-
sätze in Kauf nehmen.

In der Praxis werden sowohl Murabahah, 
Ijarah als auch Musharakah angewendet. 
Murabahah (Abzahlungskauf) und Ijarah 
(Leasingfinanzierung mit Kaufoption) 
funktio nieren grundsätzlich wie Sharia-
konforme (also zinslose) Konsumenten-
kredite. Es ist an dieser Stelle vorweg-

Sharia-konforme Baufinanzierung 
für Eigenheimerwerber

Jochen Robert Elsen und Johannes Engels

Obwohl 3,5 Millionen Muslime in Deutschland leben, werden hierzulande 
bislang keine Sharia-konformen Baufinanzierungen angeboten. Dabei ist das 

Marktpotenzial mit geschätzten 1,2 Milliarden Euro durchaus lohnend, meinen 
die Autoren und stellen mögliche Produkte vor. Allerdings brauchen 
entsprechende Finanzierungen ein anderes Risikomanagement als 

Hypothekarkredite, da statt Zinsen Mieten und Gebühren zu zahlen sind und 
der Finanzierer zeitweise (Teil-)Eigentümer der Immobilie ist. Aber mehrere 

Bausparkassen und Banken haben muslimische Kunden schon als eine 
Zielgruppe definiert. (Red.)

zuschicken, dass sich der Koran  
einer bildhaften Sprache bedient und 
überhaupt das Miteinander bevorzugt  
in eine bildhafte Form gegossen wird.3) 
Be trachtet man dementsprechend das 
Finanzdienstleistungsgeschehen, so  
gilt nämlich auch hier das Bild, dass  
die Bank auf ihren guten Namen hin  
erst einmal die Bereitschaft Dritter fin-
den muss, gerade bei ihr Geld anzu-
legen, sprich: regelrecht ihr anzuver-
trauen. 

Dafür entsendet die Bank ihre Mitarbei-
ter und gibt – eben im Erfolgsfall des 
Fündigwer dens – hierfür dann eine Dan-
kesgratifikation; schließlich soll Vertrau-
en ja belohnt werden. Diese Dankesgra-
tifikation wie auch der Personaleinsatz, 
um erst einmal zur Einlage Bereite 
„draußen“ zu finden, hat dann natürlich 
der Kreditkunde zu tragen. Prägend in 
diesem Zusammenhang ist grundsätzlich 
der genossenschaftliche Aspekt bezie-
hungsweise jener der wirtschaftlichen 
Schicksalsgemeinschaft zwischen Kunde 
und Bank, wie es in abgewan delter Form 
auch bei den Volks- und Raiffeisen-
banken vorkommt.

Ein besonderes Wesensmerkmal ist, dass 
die Bank bei der Kreditierungsform des 
Murabahah zunächst die Immobilie 
selbst erwirbt und später dem Kunden 

verkauft. Dieser bedient dann die For-
derung der Bank ratenzahlungsartig. 
Kennzeichnend hierbei ist der wirt-
schaftlich einheitliche Vertrag, der eine 
andere Risikoverteilung mit dem Kun den 
zur Folge hat. In Betrugsfällen bezüglich 
des Immobilienwertes umfasst die 
Rückab wicklung aller Voraussicht nach 
die Immobilie und die Finanzierung. 

Der Abzahlungskauf erlaubt keine varia-
blen Finanzierungskosten, sodass für die 
gesamte Zeitdauer eine Festschreibung 
erfolgen muss – auf den Aspekt einer 
somit eventuell zweimal fällig werden-
den Grundsteuerzahlung wird noch 
einzugehen sein4). Anders als bei kon-
ventioneller Baufinanzierung mit in der 
Regel begrenzter Laufzeit hat hier der 
„Häuslebauer“ im Gegensatz zu dyna-
mischen Hypothekenzinsen bis zu sei-
nem Eigentumserwerb Planungssicher-
heit. Auf der anderen Seite ist der Ab-
zahlungskauf schwer planbar und birgt 
für die finanzierende Seite große Markt-
risiken, die über höhere Raten zu kom-
pensieren sind.

Die Finanzierung nach Ijarah bietet 
demgegenüber die größere Flexibilität 
bezüglich der Anpassung etwa nach 
fünf, zehn oder gar fünfzehn Jahren 
– wie in Deutschland marktüblich. We-
sentliche Nachteile des Leasingtyps sind 
die Übernahme des Eigentums in die 
Bank bilanz sowie die hohe und kosten-
intensive Eigenkapitalgewichtung.5) 

Das Dimishing  
Musharakah-Konzept

In Europa ist inzwischen nunmehr,  
eben aufgrund der bekannten Schwach-
stellen, eine Baufinanzierung nach dem 
sogenannten Dimishing Musharakah-
Konzept verbreitet. Hierbei bildet der 
Kunde zusammen mit der islamischen 
Bank eine Musharakah-Partner schaft 
zum Erwerb einer Wohnimmobilie;  
im Grundbuch kann dabei entweder  
der Kunde oder die Bank eingetragen 
sein. 

Wichtig ist an dieser Stelle eher, dass die 
wirtschaftlichen Risiken und das Mitei-
gentum zu gegebener Zeit übergehen. 
Der Kunde und die Bank stellen das 
Kapital zum Erwerb zur Verfügung, wo-
bei der Kundenkapitalanteil in der Regel 
wenigstens 25 Prozent betragen sollte. 
Die restlichen 75 Prozent des gesamten 
Kaufpreises der Immobilie bringt die 
Bank auf. Ist das Kapital aufgebracht, 
kauft die Musharakah-Partnerschaft die 
Immobilie.
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Mit dem Erwerb der Immobilien kann 
der Kunde – wie in einem Besitzmitt-
lungsverhältnis – die Immobilie von 
Anfang an nutzen und zahlt anschlie-
ßend monatliche Raten an die Bank. 
Hierbei handelt es sich allerdings nicht 
um Zins- und Tilgungszahlungen für 
einen Baufinanzierungskredit, wie das 
bei einer konven tionellen Bank der Fall 
wäre. Stattdessen besteht die Rate aus 
zwei Teilen: Der eine Teil ist quasi als 
Mietzahlung an die islamische Bank für 
deren 75-prozentigen Anteil an der 
Immobilie zu verstehen. Für den anderen 
Teil der Rate kauft der Kunde Stück für 
Stück Anteile an der Musharakah-Part-
nerschaft von der Bank ab. 

Betreffende Wohnimmobilie  
muss bereits bestehen

Dadurch steigt der Kundenanteil Monat 
für Monat, und der Anteil der Bank geht 
entsprechend zurück. Und damit sinken 
auch die monat lichen Mietzahlungen 
des Kunden für die Anteile der Bank. Der 
Kunde kann also Monat für Monat einen 
immer größeren Betrag für den Kauf  
von Anteilen aufwenden, und damit 
erhält dieser immer schneller einen im-
mer größeren Anteil, bis die Immobilie 
schließlich allein dem Kunden gehört.6) 

Eine wichtige Voraussetzung gilt es al-
lerdings zu beachten, damit diese Trans-
aktion als Sharia-konform anerkannt 
wird: Die betreffende Wohnimmobilie 
muss nämlich bereits bestehen. Für Im-
mobilien, die erst noch gebaut werden 
müssen, können weder Musharakah 
noch Murabahah oder die Ijarah-Technik 
angewendet werden, weil aus Sicht des 
islamischen Rechts die Vertragsgrund-
lage, in diesem Fall also die Immobilie, 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
bereits bestehen muss.7)

Was tun ohne  
Sharia-konformen Anbieter?

Wenn ein islamisches Geldinstitut ge-
fun den werden kann, das die Finanzie-
rung auf eine Weise übernimmt, die  
von Religionsge lehrten geprüft und 
gebilligt wurde, kann ein überzeugt 
lebender Muslim problemlos hierauf 
eingehen, die Finanzierung wäre „halal“. 
Falls ein solches Geldinstitut nicht ge-
funden werden kann und nur konventi-
onell arbei tende Bausparkassen und 
Banken als Kreditgeber für eine Hypo-
thek zur Ver fügung stehen, müssen diese 
wegen der unabweisbaren Notwendig-
keit in Anspruch genommen werden. Es 

gibt Religionsgelehrte, die dieser Auffas-
sung widersprechen, aber bei ge nauerer 
Betrachtung ist der Schluss naheliegend, 
dass hier für die Muslime ein Nutzen 
besteht, ohne dass jemand dabei zu 
Schaden kommt. 

Außerdem gibt es wesentliche Unter-
schiede zwischen einem Hypothekendar-
lehen und einem üblichen Zinskredit, der 
– wie schon erwähnt – als verboten 
(haram) angesehen wird.8) Diese Unter-
schiede darf man weder ignorieren noch 
als unwichtig abtun. Viele Rechtsgelehr-
te haben westliche Länder besucht und 
gerade diese Frage sorgfältig untersucht. 
Sie haben sich entschlossen, diese Vor-
gehensweise hinzunehmen, wobei ihre 
Zustimmung regelmäßig auf der unab-
weisbaren Notwendigkeit fußt.

Eine Baufinanzierung nach islamischem 
Modell ist in Deutschland bislang nicht 
im Ange bot, dabei wird das Marktpoten-
zial in Deutschland auf rund 1,2 Milliar-
den Euro geschätzt. Gut 60 Prozent aller 
in Deutschland lebenden Muslime wären 
am Angebot von Sharia-konfor men 
Finanzprodukten auch konkret interes-
siert.9) Viele Gelehrte akzeptieren daher, 
eben im Rahmen der bislang bestehen-
den Bedingungen, die normale Baufi-
nanzierung über gewöhnliche Banken 
aus dem Grundsatz der Notwendigkeit. 
Letztlich ist eine der artige Entscheidung 
immer in eigener Verantwortung zu 
treffen. 

Baufinanzierung nach islamischem 
Modell in Deutschland

Zu beachten ist, dass die Religiosität bei 
Muslimen eine stärkere Rolle einnimmt 
als bei anderen Teilen der Bevöl kerung. 
Etwa 70 Prozent der Moslems besuchen 
regelmäßig oder häufig die Moschee, so 
die Repräsentativstudie des ehemaligen 
Bundesministeriums für Arbeit und So-
zialordnung aus dem Jahre 2001. Dage-
gen besuchen nur rund 14 Prozent der 
Katholiken und vier Prozent der Pro -
testanten heute noch regelmäßig den 
Gottesdienst.10)

Von den 3,5 Millionen Muslimen in 
Deutschland sind etwa 2,6 Millionen 
türkischer Her kunft, vielfach bereits in 
dritter Generation.11) Nachdem anfäng-
lich eher in der Türkei Immobilieneigen-
tum erworben wurde, zeigt sich nun-
mehr eine Neubesinnung: nämlich eben-
so in Deutschland nicht mehr zur Miete 
wohnen zu wollen. Schließlich lehrt der 
Islam, dass die Wohnung zu den grund-
legenden Notwendigkeiten gehört.

Im Sinne einer alsbaldigen Abhilfe zu 
dieser Frage wäre die Anwendung des 
Europäi schen Passes gemäß Europäischer 
Vorgabe denkbar. Dies ist durchaus auch 
kurzfristig möglich, denn nach den Vor-
gaben der Sharia arbeitende Banken 
gibt es am Banken platz London bereits 
seit 1982. Um dem islamischen Baufi-
nanzierungswesen den Weg ebnen zu 
helfen, kam es sogar zu einer gesetz-
lichen Sonderregelung, nämlich dass bei 
einem dem Koran entsprechenden Im-
mobiliengeschäft die Grundsteuer nur 
einmal anfällt (auch wenn es zu zwei 
Kauf-/Verkaufsaktionen kommt).12) 

Zulassung und laufende 
Beaufsichtigung im Herkunftsland

Da es inzwischen mehrere Tochter-
banken in London gibt, deren Mutter-
häuser am Golf domizilieren und die  
den Regeln der Sharia entsprechen, 
könnten eben diese Töchter als juristisch 
selbstständige Personen – als vorläu- 
fige Ersatzlösung bis zu einer entspre-
chenden Regelung in Deutschland –  
den EU-Pass nutzen und eine Anzeige 
zur Errichtung einer Zweigniederlas -
sung in Deutschland beziehungsweise 
zur Erbringung von freiem Dienstleis-
tungsverkehr stellen.13) Ent scheidend ist 
in diesem Kontext nämlich die Zulassung 
und die laufende Beaufsichtigung im 
Herkunftsland. 

Die wesentliche Gefahr bei gewöhn-
licher Baufinanzierung ist die Zwangs-
versteigerung bei Zahlungsverzöge-
rungen, die meist zu hohen Restschul-
den für die Betroffenen führt. Die 
Ursachen für Zahlungsstörungen können 
Krankheit, Arbeitslosigkeit oder eine 
Finanzierung bis an die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit des Kreditnehmers 
sein. Immer weniger ist in der heutigen 
Zeit eine Bank bereit, auf das Mittel der 
Zwangsverstei gerung zu verzichten. 
Zahlungsverpflichtungen sind unbedingt 
zu erbringen, von wirtschaftlicher 
Gemein schaft zwischen Bank und Finan-
zierungskunde gibt es keine Spur. 

Gegenwärtige Trends

Nach islamischer Auffassung gilt aber 
für alle ge währten Kredite, dass Zinsen, 
auch Verzugszinsen, unzulässig sind. Um 
keine willkürlichen Zahlungsverzöge-
rungen hervorzurufen, wird daher ver-
einbart, eine Strafgebühr zugunsten 
einer wohltätigen Einrichtung durchzu-
leiten. So wird erreicht, dass pünktlich 
gezahlt wird, ohne sich an Notlagen 
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bankseitig zu bereichern.14) Da wundert 
es nicht, dass mitten in der Kreditkrise 
das islamische Geldwesen geradezu 
boomt. Tausende US-Amerikaner kehren 
nämlich, aus leidvollem Anlass heraus, 
ihrer alten Bank den Rücken und wi-
ckeln ihren Hauskauf nunmehr nach den 
Gesetzen der Sharia ab. Die Institute 
versprechen ihren Kunden zinsfreie 
 Finanzprodukte, eben von der Zinsent-
wicklung unabhängige Finanzierungs-
dienstleistungen.15) So verzeichnen 
 islamische Geldhäuser völlig gegen den 
Trend hohe Wachstumsraten. Ähnlich 
gut laufen die Geschäfte bei University 
Islamic Financial.

Hauskauf durch Leasing oder  
GmbH-Gründung

Es zeigt sich, dass das Interesse an Sha-
ria-konformen Baufinanzierungen auch 
bei Nichtmuslimen außer halb der Verei-
nigten Staaten, so zum Beispiel in Groß-
britannien und Frankreich, groß ist. Eine 
zielgruppengerechte Ansprache bietet 
nämlich durch aus die Chance, einen 
Wachstumsmarkt zu besetzen. Die Er-
fahrung zeigt, dass isla misch struktu-

rierte Finanzprodukte auch das Interesse 
von Nichtmuslimen findet.16)

Islamische Geldhäuser bieten inzwischen 
auch andere Formen der Immobilien-
finanzie rung an, die der Sharia entspre-
chen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, 
dass die Bank das Haus kauft und es 
dann zu festen monatlichen Raten (ge-
nannt: Mietrate) an den Kunden weiter-
verkauft. Eine weitere Option ist ein 
sogenannter Lease-to-own-Vertrag, 
ähnlich wie beim Autokauf: Dabei zahlt 
der Kunde für das Haus „Miete” und am 
Ende der Laufzeit gehört es ihm.17)

Der große Vorteil – gemessen an der 
bisherigen Art und Weise im anglo- 
amerikanischen Wirtschaftraum – liegt 
darin begründet, dass es damit zu einer 
langfris tig stabileren Zah lungsweise 
kommt. Natürlich bedeutet eine isla-
mische Finanzierung nicht, dass man als 
Kunde frei sei von Zahlungslasten, die 
über den eigentlichen Kaufpreis hinaus-
gehen. Aber unerwartet stark steigende 
Zinsen, die sofort auf die monatliche 
Zah lungslast durchschlagen, wie sie im 
Sommer 2007 die Subprime-Krise 
auslös ten, gibt es auf dieser Basis in der 

Sharia-konformen Baufinanzierung 
nicht.
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